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RS OGH 1986/2/19 1Ob535/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1986

Norm

MRG §16 Abs1 Z1

Rechtssatz

Ob Wohnräume nur Zubehör der Geschäftsräume sind, kann unter Umständen auch aus der stark unterschiedlichen

Fläche von Wohnräumen und Geschäftsräumen geschlossen werden.
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